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XX.

Das Blaufärben wollener Zeuge ohne Indigo.

(Ausgezogen «ns S, A. Geitner, Versuch über daS

Blauf«? Ken wollener Zeugt ohne Indigo, >8«?. Lcipz.
B. Gledirsch. 204 S. g. r Nlhl. — S- Alig. Lit.
Zeit. ig". ^. 27.

Auf !Oo Pfd. Waare werden 20 Pfd. Alaun iin

kupfernen Kessel in weichem Wasser aufgelöst, das an-

gebrühte Tuch in das Alaunbad gebracht/ nnd darin

eine Sknnde lang durchgearbeitet. Sobald das Tuch

obgcträufelt ist/ wird es in ein angefeuchtetes Tuch ein«

geschlagen, 48 Stunden darin liegen gelassen, und

alsdann gefpölt. Alsdann werden 2« Pfd. Blauholz
hinlänglich ausgekocht, das gespülte Tuch so lange darin

herumgetrieben bis die Flotte entfärbt ist. Nachdem

hierauf die Hälfte des Farbebades ausgeschöpft, im
Rückstände 15 Pfd. Eisenvitriol aufgelöset, und der

Kessel wieder vollgefüllt ist: so wird alsdann das Tuch

eine gute Stunde darin heruingcschwenkt. Schon auf
diese Art Erhält man ein recht gutes/ dunkles Indigo-
blau mit röthlichem Schimmer, der die Seifen- und
Pottaschen- Auflösung und den Ammonigkgeist aushielt, auch

durch Kochen mit Alaun und Auswaschen mit Schwefelsäure

nicht viel verändert wurde. Die Hauptsache

beruht auf recht reinem Eisenvitriol. Will man dcr

Farbe noch etwas mehr Festigkeit geben, und ihr zugleich
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den röthlichen Schimmer benehmen : so bereite man blausauren

Kalk, aus gedörrtem Blute, welches man, nebst

dem Kalke, in einem eisernen Ofentopfe caleinirt. Die
daraus zu ziehende Lauge muß nicht zu lange, höchstens

eine Viertelstunde hindurch, mit dem Zeuge sieden, das

nicht sogleich zu spülen, sondern eine Nacht hindurch in
Wasser eingeweicht zu lassen ist. — ,^

Spanische und halbspanische oder Metis
Wolle zu waschen.

^l<m nehme auf 8 Pfd. Wolle i Psd. Pottasche, lassh

diese in warmem Wasser zergehen, so daß sie flüssig wird,
schütte dieses Liquidum in 2 Zuber Wasser, davon jeder

sv viel enthalten muß, daß das Wasser über der Wolle
zusammen geht. Das Wasser im ersten Zuber muß

warm, aber gar nicht heiß seyn. Darin weiche man die

Wolle; etwa 24 Stunden, oder etwas weniger, ein;
dann ziehe man sie, ohne sie zn reiben, wieder heraus,
drücke sachte das Wasser davon ans und lasse sie

abtropfen. Jezt lege man die Wolle in den zweiten

Zuber, dessen Wasser etwas warmer als im erste«, doch

auch nicht heiß seyn muß, wende sie, ohne solche zn

reiben, sachte, und ziehe sie wieder heraus, wobei sie

mit Vorsicht ausgedrückt wird.
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